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A. Erstellungsauftrag

Der Vorstand des 

Das macht Schule Förderverein e.V.

Hamburg

beauftragte uns, die Einnahmenüberschussrechnung vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

aus den uns vorgelegten Belegen, Büchern und Bestandsnachweisen, die wir auftragsgemäß nicht ge-

prüft haben, unter Berücksichtigung der erteilten Auskünfte nach gesetzlichen Vorgaben und nach den

innerhalb dieses Rahmens liegenden Anweisungen des Auftraggebers zur Ausübung bestehender

Wahlrechte zu entwickeln. Der Bericht ist nur für den Auftraggeber bestimmt.

Die Arbeiten wurden von Februar bis März 2019 mit Unterbrechungen durchgeführt. 

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind - auch im Verhältnis zu Dritten -

die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer (Stand

1. Januar 2017) maßgebend, die diesem Bericht als Anlage 6 beigefügt sind.

Wir weisen darauf hin, dass die in diesem Bericht ausgewiesenen Berechnungen grundsätzlich gerun-

det ausgwiesen werden. Da die Berechnungen tatsächlich mit den exakten Werten folgen, kann die Ad-

dition bzw. Subtraktion von Tabellenwerten zu Abweichungen bzw. Rundungsdifferenzen (€, %, usw.)

bei den ausgewiesenen Zwischen- bzw. Gesamtsummen führen.

B. Wirtschaftliche Verhältnisse

Die Gegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten abzüglich anteiliger Abschrei-

bungen bewertet. Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen. Die Einnah-

men und Ausgaben werden gem. § 11 Einkommensteuergesetz nach dem Zufluss- und Abflussprinzip

berücksichtigt. 
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C. Gegenstand, Art und Umfang der Erstellung

I. Gegenstand der Erstellung

Die Aufstellung der Einnahmenüberschussrechnung und die mit der Aufstellung verbundenen Entschei-

dungen und Rechtsakte liegen in der Verantwortung des Vorstands des Vereins.

Unsere Aufgabe ist es, die zur Erstellung und Aufstellung der Einnahmenüberschussrechnung erforder-

lichen Arbeiten durchzuführen.

II. Art und Umfang der Erstellung

Wir haben die Einnahmenüberschussrechnung aus den uns vorgelegten Buchführungsunterlagen, den

uns vorgelegten Bestandsnachweisen, den sonstigen Unterlagen und den uns erteilten Auskünften so-

wie den vom Vorstand eingeholten Vorgaben für die Inanspruchnahmen von Bilanzierungs-,

Bewertungs- und Ausweiswahlrechten abgeleitet und erstellt.

Ausgangspunkt unserer Erstellungsarbeiten war die von uns erstellte und unter dem Datum vom

3. April 2018 mit einer Bescheinigung versehene Einnahmenüberschussrechnung zum 31. Dezember

2017.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns vom Vorstand und den zur

Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden.

Der Vorstand bestätigte uns die Vollständigkeit der vorgelegten Buchführungsunterlagen, Bestands-

nachweise und der sonstigen uns überlassenen Unterlagen sowie der uns erteilten Auskünfte schrift-

lich.
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D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Buchführung und weitere Unterlagen

Die anfallenden Geschäftsvorfälle wurden von uns mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung erfasst

und über das Programm Kanzlei-Rechnungswesen pro der DATEV eG ausgewertet.

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird von uns mit Hilfe des Programms ANLAG der DATEV eG

bearbeitet. Nach einer genauen Beschreibung des einzelnen Gegenstands wird ein Nachweis über das

Anschaffungsdatum sowie alle weiteren Verkehrszahlen, insbesondere die Abschreibungen, geführt.

II. Einnahmenüberschussrechnung

Die in der Anlage 2 wiedergegebene Einnahmenüberschussrechnung wurde von uns unmittelbar aus

der Buchführung abgeleitet und im Rahmen des uns erteilten Auftrages unter Beachtung der handels-

rechtlichen Vorschriften zur Rechnungslegung erstellt.
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Anlage 1
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2018

Das macht Schule Förderverein e.V., Hamburg

AKTIVA

31.12.2018
€

31.12.2017
€

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und
Werten 1,00 1,00

II. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1,00 1,00

2,00 2,00

B. Umlaufvermögen

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 2.369,10 684,73

2.371,10 686,73

Hamburg, den 18. März 2019

Das macht Schule Förderverein e.V.

gez. Bernd Gebert

PASSIVA

31.12.2018
€

31.12.2017
€

Eigenkapital

I. Eigenkapital 686,73 5.472,94

II. Jahresüberschuss 1.684,37 -4.786,21

2.371,10 686,73



Anlage 2

Einnahmenüberschussrechnung zum 31. Dezember 2018

Das macht Schule Förderverein e.V., Hamburg

2018
€

2017
€

1. Einnahmen

a) Spenden 406.465,66 339.277,10

b) Beiträge 18.491,87 14.560,00

424.957,53 353.837,10

2. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 629,88

3. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen

-899,90 0,00
4. Ausgaben

Sonstige betriebliche Aufwendungen -422.373,26 -359.253,19

5. Gewinn 1.684,37 -4.786,21



Anlage 3

RECHTLICHE UND STEUERLICHE VERHÄLTNISSE

A. RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

Firma: Das macht Schule Förderverein e.V.

Rechtsform: eingetragener Verein

Satzung:

Eingetragen am:

Zuletzt geändert am:

22. August 2006

28. September 2006

18. Mai 2009

Sitz: Hamburg

Anschrift: Admiralitätstraße 58, 20459 Hamburg

Registereintrag: Amtsgericht Hamburg, VR 19144

Gegenstand des Unternehmens: Förderung der Jugendhilfe, Erziehung und Bildung 

Vorstand: Bernd Gebert

Dörte Gebert

Christian Kuhlboldt

B. STEUERLICHE VERHÄLTNISSE

Finanzamt: Hamburg-Nord/17

Steuernummer: 17/412/02294

Letzte Veranlagung: 30. April 2018

Steuerbefreiungen: Nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG, § 3 Nr. 6 GewStG



Anlage 4
Entwicklung des Anlagevermögens 2018

Das macht Schule Förderverein e.V., Hamburg

ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN NETTOBUCHWERTE

01.01.2018 Zugänge Abgänge 31.12.2018 01.01.2018 Zugänge Abgänge 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2017
€ € € € € € € € € €

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten 2.499,00 0,00 0,00 2.499,00 2.498,00 0,00 0,00 2.498,00 1,00 1,00

II. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 1.334,00 899,90 0,00 2.233,90 1.333,00 899,90 0,00 2.232,90 1,00 1,00

3.833,00 899,90 0,00 4.732,90 3.831,00 899,90 0,00 4.730,90 2,00 2,00
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Geschäftsjahr Vorjahr

Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

1. Einnahmen

Einnahmen aus Geschäftstätigkeit

4000 Spenden 406.465,66 339.277,10

4001 Mitgliedsbeiträge 18.491,87 424.957,53 14.560,00

4830 Sonstige betriebliche Erträge 0,00 629,88

Einnahmen gesamt: 424.957,53 354.466,98

2. Ausgaben

a) Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Abschreibungen

6260 Sofortabschreibung GWG -899,90 0,00

Mittelweitergabe

6306 Mittelweitergabe -415.500,00 -342.900,00

Steuern, Versicherungen und Beiträge

6420 Beiträge -1.460,00 -3.059,03

KONTENNACHWEIS
zur Einnahmenüberschussrechnung

zum 31. Dezember 2018

des

Das macht Schule Förderverein e.V., Hamburg
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Geschäftsjahr Vorjahr

Konto Bezeichnung EUR EUR EUR

Werbe- und Reisekosten

6600 Werbekosten -297,99 -194,95

6610 Geschenke 0,00 -15,00

6640 Bewirtungskosten 0,00 -52,20

6660 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand 0,00 -539,70

6663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten -41,00 -3.454,19

6670 Reisekosten Unternehmer 0,00 -338,99 -554,36

Verschiedene Kosten

6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00 -1.024,32

6301 Aufzuteilende Vorsteuer 19 % 0,00 0,00

6302 Aufzuteilende Vorsteuer 7 % 0,00 0,00

6390 Spenden 0,00 -397,39

6495 Wartungskosten Hard- und Software 0,00 0,00

6800 Porto -3,70 -39,92

6805 Telefon -1.196,60 -2.573,38

6806 Internetkosten -823,62 -931,30

6815 Bürobedarf -203,37 -95,40

6821 Fortbildungskosten -50,00 -415,00

6827 Abschluss- und Prüfungskosten -1.606,50 -1.606,50

6830 Buchführungskosten -1.047,20 -1.047,20

6850 Sonstiger Betriebsbedarf 0,00 -139,85

6855 Nebenkosten des Geldverkehrs -143,28 -5.074,27 -213,50

Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen: -423.273,16 -359.253,19

Ausgaben gesamt: -423.273,16 -359.253,19

Gewinn/Verlust

Gewinn/Verlust 1.684,37 -4.786,21



 

 

 

Allgemeine Auftragsbedingungen 
für 

Steuerberater ▪ Rechtsanwälte ▪ Wirtschaftsprüfer 
 

Stand 1. Januar 2017 

 

1. Geltungsbereich 

(1) Diese Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB) gelten für alle Aufträge 
(insbesondere Prüfung, Steuer- und Rechtsberatung, Geschäftsbesor-
gung und Prozessführung), die die nachfolgenden Partnerschaftsgesell-
schaften mit beschränkter Berufshaftung (mbB) für Auftraggeber (im fol-
genden: Auftraggeber oder Mandant) erbringen, soweit nicht etwas an-
deres ausdrücklich schriftlich vereinbart ist: 

− Schomerus & Partner mbB 
Steuerberater Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer 

− Hamburger Treuhand Gesellschaft Schomerus & Partner mbB 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  

− Schomerus & Partner mbB Berlin  
Steuerberater Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer 

Die vorstehend genannten Gesellschaften werden nachfolgend im Ein-
zelnen oder gemeinsam als "SCHOMERUS" bezeichnet. 

Die Einbeziehung der AAB ist auf Dauer ausgerichtet und erstreckt sich 
im Rahmen einer dauerhaften Mandatsbeziehung auf alle zukünftigen 
Aufträge des Mandanten und Rechtsbeziehungen. 

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen 
SCHOMERUS und dem Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich 
vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. 
Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen 
auch diesen Dritten gegenüber.  

(3) SCHOMERUS ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags sachverstän-
dige Personen (u.a. Mitarbeiter), fachkundige Dritte (insbesondere eine 
der in Abs. 1 genannten Gesellschaften) sowie datenverarbeitende Un-
ternehmen (insbesondere DATEV eG) heranzuziehen.  

2. Umfang und Gegenstand des Auftrages/Mandates 

(1) Für den Umfang der von SCHOMERUS zu erbringenden Leistung ist 
stets der erteilte (Einzel-)Auftrag maßgebend. Mit der Auftragserteilung 
im anwaltlichen Mandat ist eine steuerliche Beratung nicht verbunden. 
Eine derartige Beauftragung bedarf vielmehr eines gesonderten Auftra-
ges. Das gleiche gilt bei Erteilung eines Steuerberatungsauftrages hin-
sichtlich der davon ebenfalls nicht umfassten anwaltlichen Beratung. Die 
Beratung auch in Fragen ausländischen Rechts bedarf der ausdrückli-
chen Vereinbarung, soweit sich nicht aus dem Gegenstand und/oder der 
Natur des Auftrags etwas anderes ergibt. 

(2) Gegenstand des Auftrags ist stets die vereinbarte Leistung, nicht ein 
bestimmter rechtlicher, steuerlicher oder wirtschaftlicher Erfolg. 

(3) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen 
Äußerung, so ist SCHOMERUS nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf 
Änderungen oder sich daraus ergebende Forderung hinzuweisen. 

3. Pflichten des Auftraggebers 

(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung, insbesondere zur Erteilung wahr-
heitsgemäßer Angaben, der Mitteilung aller notwendigen oder bedeut-
samen Informationen, ggf. auf Aufforderung in schriftlicher Form, sowie 
der möglichst frühzeitigen und vollständigen Übermittlung notwendiger 
Unterlagen, verpflichtet. Der Auftraggeber wird SCHOMERUS geeignete 
Auskunftspersonen benennen. 

(2) SCHOMERUS ist berechtigt, die vom Auftraggeber genannten Tatsa-
chen, insbesondere Zahlenangaben und Unterlagen (z.B. Schriftstücke, 
Urkunden) als richtig zugrunde zu legen, es sei denn, die Unrichtigkeit ist 
ohne weitere Nachforschung offenkundig. Dies gilt auch für Buchfüh-

rungs- und Entgeltabrechnungsaufträge. Die Prüfung der Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der übergebenen Unterlagen 
und Zahlen, insbesondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum 
Auftrag, wenn dies schriftlich gesondert vereinbart worden ist. 

(3) Auf Verlangen von SCHOMERUS hat der Mandant die Vollständigkeit 
der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärun-
gen in einer von SCHOMERUS formulierten schriftlichen Erklärung zu 
bestätigen. 

(4) Der Mandant ist verpflichtet, die von SCHOMERUS im Rahmen der 
Auftragsdurchführung erstellten Unterlagen und Schriftsätze ohne weite-
re Aufforderung auf sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit des zu 
Grunde gelegten Sachverhalts zu prüfen und auf etwaige nicht nur ge-
ringfügige Fehler oder Unrichtigkeiten bzw. Lücken unverzüglich hinzu-
weisen. Dies gilt nicht für Rechtsmeinungen und/oder steuerliche Bewer-
tungen. 

(5) Adressänderungen des Mandanten sind SCHOMERUS unaufgefordert 
und unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Kommt der Mandant dieser 
Pflicht nicht nach und kommt es insoweit zu Fehlleitungen und/oder Ver-
zögerungen in der Zustellung, die ggf. dann auch zu Rechtsverlusten 
führen, so haftet SCHOMERUS für hieraus resultierende Schäden nicht, 
es sei denn, die Adressänderung war offenkundig.  

4. Keine Pflicht zu mündlichen Auskünften / Keine Haftung 

Telefonische verbindliche Auskünfte werden von SCHOMERUS nicht ge-
schuldet. Soweit SCHOMERUS wunschgemäß gegenüber dem Mandanten 
telefonische Auskünfte erteilt, so stehen sie als erste und rechtlich noch 
unverbindliche Einschätzung stets unter dem Vorbehalt der Notwendigkeit 
einer vertieften Prüfung und ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung. Entwür-
fe schriftlicher Darstellungen sind ebenfalls unverbindlich. Eine Haftung für 
derartige telefonische Auskünfte oder für schriftliche Entwürfe wird ausge-
schlossen. 

5. Schutz geistigen Eigentums 

Der Mandant steht dafür ein, dass die im Rahmen des Auftrags von 
SCHOMERUS gefertigten Berichte, Gutachten, Schriftstücke etc. nur für die 
eigenen Zwecke verwendet werden. Die Weitergabe derartiger beruflicher 
Äußerungen an einen Dritten bedarf der vorherigen und schriftlichen Zustim-
mung von SCHOMERUS, es sei denn, der Mandant ist zur Weitergabe oder 
Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung 
verpflichtet.  

6. Verschwiegenheit, Datenverarbeitung und -schutz 

(1) SCHOMERUS ist nach Maßgabe der Gesetze zeitlich unbegrenzt 
verpflichtet, über alle Informationen und Tatsachen, die SCHOMERUS 
im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrages zur Kenntnis ge-
langen, sowie über die Ergebnisse ihrer Tätigkeit Stillschweigen zu be-
wahren, es sei denn, dass der Auftraggeber sie schriftlich von dieser 
Verpflichtung entbindet.  

(2) Bei der Heranziehung von Dritten (s. Ziffer 1 Abs. 3) hat SCHOMERUS 
dafür zu sorgen, dass diese sich zur Verschwiegenheit gemäß Abs. (1) 
verpflichten. 

(3) SCHOMERUS ist befugt, ihnen anvertraute personen- und auftragsbe-
zogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers 
bzw. des Auftrags im Rahmen elektronischer Datenverarbeitung zu nut-
zen, insbesondere zu erheben, zu speichern und zu verarbeiten oder 
durch Dritte (s. Ziffer 1 Abs. 3) ebenso nutzen zu lassen. Die jeweils gel-
tenden gesetzlichen Datenschutzbestimmungen sind von SCHOMERUS 
bzw. dem Dritten zu beachten. 
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7. Haftungsausschluss und Haftung, Ausschlussfristen 

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen, insbesondere Prüfungen, 
gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkun-
gen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB. 

(2) Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine einzelvertragliche Haftungsbe-
schränkung besteht, ist die Haftung von SCHOMERUS aus dem Auf-
tragsverhältnis (Mandat) auf Ersatz eines durch einfache Fahrlässigkeit 
verursachten Schadens auf EUR 10.000.000 begrenzt („Schadensfall“). 
Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht für die von SCHOMERUS 
vorsätzlich oder oberhalb der einfachen Fahrlässigkeit verursachten 
Schäden; ferner gilt sie nicht für Schäden aus der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit. 

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem 
Auftraggeber stehen SCHOMERUS auch gegenüber Dritten zu. 

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit SCHOMERUS bestehen-
den Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverlet-
zung her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden 
Ansprüche der Antragsteller insgesamt.  

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer 
Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in 
mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt 
mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun 
oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffen-
den Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem 
Zusammenhang stehen. 

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage er-
hoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. 
Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Verhalten zurück zu führen sind, sowie bei einer Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Das Recht, die 
Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.  

8.  Vergütung, Gesamtschuldner, Aufrechnung, Abtretung 

(1) Sofern keine gesonderte schriftliche Vergütungsvereinbarung mit dem 
Mandanten getroffen wird, bemisst sich die Vergütung (Gebühren und 
Auslagenersatz) der Steuerberater und der Rechtsanwälte von 
SCHOMERUS für ihre Berufstätigkeit nach der Steuerberatervergü-
tungsverordnung (StBVV) und dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 
(RVG) und somit ggf. nach einem Gegenstandswert. Soweit nach den 
gesetzlichen Regelungen kein gesetzlicher Gebührentatbestand für den 
Auftrag einschlägig ist, gilt für die Auftragsdurchführung die übliche Ver-
gütung als vereinbart (§ 612 Abs. 2 BGB), wobei üblicherweise nach 
Zeitaufwand das Honorar zu bemessen ist. Das Honorar steht stets der 
beauftragten Partnerschaftsgesellschaft zu. SCHOMERUS weist darauf 
hin, dass in außergerichtlichen Angelegenheiten eine höhere oder nied-
rigere, in gerichtlichen Angelegenheiten eine höhere, als die gesetzliche 
Vergütung in Textform vereinbart werden kann. 

(2) Mehrere Mandanten (natürliche und/oder juristische Personen) haften 
dann gesamtschuldnerisch auf Zahlung der vereinbarten oder gesetzli-
chen Vergütung, wenn SCHOMERUS für sie in derselben Angelegenheit 
tätig wird. Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch von 
SCHOMERUS ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Forderungen zulässig. 

(3) Der Mandant tritt alle ihm aus dem Mandatsverhältnis entstehenden 
Erstattungs- und sonstige dem Mandanten zustehende Zahlungsansprü-
che gegen den Gegner oder die Staatskasse an die beauftragte Partner-
schaftsgesellschaft in Höhe der Honorarforderung sicherungshalber ab. 
SCHOMERUS wird den Erstattungs- oder Zahlungsanspruch nicht ein-
ziehen, so lange der Mandant seinen Zahlungsverpflichtungen nach-
kommt, insbesondere nicht die Zahlung verweigert oder in Zahlungsver-
zug gerät oder Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt 
ist. SCHOMERUS ist befugt, eingehende und dem Mandanten zuste-
hende Zahlungen mit offenen Honorarbeträgen oder noch abzurechnen-

den Leistungen zu verrechnen. SCHOMERUS ist berechtigt, angemes-
sene Vorschüsse und Auslagenersatz zu verlangen.  

9.  Mängelbeseitigung 

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch SCHOMERUS. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberech-
tigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist 
der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auf-
traggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurück treten, 
wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Un-
zumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interes-
se ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Ziffer 7. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 
1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach 
Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten 
und dgl.) von SCHOMERUS enthalten sind, können jederzeit von 
SCHOMERUS auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung von SCHOMERUS 
enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diese, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber von SCHOMERUS tunlichst vorher zu hören.  

10.  Beendigung des Vertrages 

(1) Soweit nichts Abweichendes vereinbart ist, kann der Mandant das 
Vertragsverhältnis jederzeit kündigen. Das Kündigungsrecht steht auch 
SCHOMERUS zu, wobei eine Beendigung nicht zur Unzeit erfolgen darf, 
es sei denn, das für die Bearbeitung des übertragenden Mandats not-
wendige Vertrauensverhältnis ist nachhaltig gestört. Noch nicht abge-
rechnete Leistungen werden nach Kündigung unverzüglich abgerechnet 
und sind nach Erhalt der Kündigung sofort fällig. 

(2) Bei Kündigung des Vertrages durch SCHOMERUS sind zur Vermeidung 
von Rechtsverlusten des Auftraggebers in jedem Fall noch diejenigen 
Handlungen vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dul-
den (z. B. Fristverlängerungsantrag bei drohendem Fristablauf, unmittel-
bar bevorstehende Terminswahrnehmung). Weist SCHOMERUS im Fall 
einer Kündigung auf laufende Fristen und notwendige Handlungen des 
Auftraggebers unter Hinweis der Notwendigkeit einer Beauftragung eines 
anderen Berufsangehörigen besonders hin, so sind sie von weiteren Tä-
tigkeiten entpflichtet, es sei denn, der Auftraggeber kann ohne schuld-
haftes Zögern eine anderweitige Auftragsübernahme durch Dritte nicht 
bewirken und erklärt dies unverzüglich schriftlich. 

11. Zurückbehaltungsrecht  

SCHOMERUS kann die Herausgabe der Arbeitsergebnisse, Unterlagen, 
Dokumente und der Handakten verweigern, solange und soweit die Gebüh-
renansprüche nicht vollständig ausgeglichen sind. Dies gilt nicht, soweit die 
Zurückbehaltung nach den Umständen, insbesondere wegen verhältnismäßi-
ger Geringfügigkeit der geschuldeten Beträge, gegen Treu und Glauben 
verstoßen würde. Im Übrigen bewahrt SCHOMERUS die Unterlagen gemäß 
den gesetzlichen Mindestfristen auf, eine längere Aufbewahrung ist nicht 
geschuldet.  

12.  Elektronischer Schriftverkehr 

(1) Dem Auftraggeber ist bekannt, dass die Datensicherheit mittels elektro-
nischer Medien, insbesondere per E-Mail und Internet versandter Mittei-
lungen, nicht vollständig zu gewährleisten ist und auf diesem Wege ver-
sandte/erhaltene Schreiben, Schriftsätze und Mitteilungen („Unterlagen“) 
etc. deshalb nicht wirksam vor dem Zugriff unbefugter Dritter und damit 
vor Missbrauch geschützt werden können. Datenverlust und Computervi-
ren sind daher möglich. SCHOMERUS bietet dem Mandanten die Ver-
schlüsselung des Datenaustausches an.  

(2) Soweit der Mandant von diesem Angebot keinen Gebrauch macht und 
soweit und solange der Mandant dem Einsatz des elektronischen 



 

  

 

Schriftverkehrs nicht anderweitig schriftlich oder per Mail widerspricht, 
gilt: Der wechselseitige Versand und Empfang von Unterlagen erfolgt in 
Kenntnis der vorstehenden Risiken. SCHOMERUS ist bis auf Widerruf 
berechtigt, die Kommunikation über Mail und Internet mit dem Mandan-
ten und Dritten zu führen und übernimmt dabei keine Gewähr für Zu-
gang, Vollständigkeit, Richtigkeit sowie rechtzeitige Kenntnisnahme der 
auf diesem Wege vom Mandanten versandten oder von ihnen empfan-
genen Unterlagen. Nutzt der Mandant diesen Übertragungsweg zur 
Kommunikation mit SCHOMERUS, hat er sich stets selbst gesondert 
vom Zugang und dessen Rechtzeitigkeit sowie der Vollständigkeit, der 
Richtigkeit und vor allem von der persönlichen Kenntnisnahme der von 
ihm auf diesem Wege versandten Mitteilungen zu vergewissern.  

13. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge 

(1) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf 
die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Son-
dervorschriften, wie z.B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbe-
schränkungs- und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt 
für die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünsti-
gungen in Anspruch genommen werden können. Die Ausführung eines 
Auftrages umfasst nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt auf die 
Aufdeckung von Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten 
gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein 
Anlass ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist. 

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt für die 
Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstel-
lung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen. 
Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 
die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden 
wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung 
des Auftrags berechtigt.  

(3) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu 
Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprü-
fer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des 
Auftraggebers.  

(4) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss 
oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiter ver-
wenden. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht er-
teilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte 
Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmten 
Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit 
dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig. 

(5) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftragge-
ber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen 
des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben. 

(6) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt. 

14. Ergänzende Bestimmungen in Steuersachen 

Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass SCHOMERUS hierzu aus-
drücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber 
SCHOMERUS alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, 
insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
SCHOMERUS eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.  

15. Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstandsvereinbarung 

(1) Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden 
Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht. 

(2) Erfüllungsort und Gerichtsstand bei Gebühren- und Haftpflichtstreitigkei-
ten ist der Kanzleisitz der beauftragten Partnerschaftsgesellschaft, so-
weit gesetzlich zulässig oder nicht etwas anderes vereinbart wird.  

16.  Streitschlichtung 

SCHOMERUS ist weder verpflichtet noch bereit, an Streitbeilegungsverfahren 
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 Verbraucherstreit-
beilegungsgesetzes teilzunehmen. 

17. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit 

Falls einzelne Bestimmungen dieser Auftragsbedingungen unwirksam sein 
oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen da-
durch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige zu 
ersetzen, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt. 

18. Änderungen und Ergänzungen/fremde AGB  

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Auftragsbedingungen bedürfen der 
Schriftform. 

(2) Fremde AGB, Einkaufs- und Zahlungsbedingungen des Auftraggebers, 
abweichende Gerichtsstands- und Rechtswahlvereinbarungen entfalten 
keinerlei Wirkung.  



 

 

 

Hinweise zur Datenverarbeitung 
 
Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein Anliegen. Deshalb halten wir 
uns an die datenschutzrechtlichen Vorgaben, welche sich insbesondere aus 
der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und aus dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG 2018) ergeben. 

Nachfolgend informieren wir Sie über die Einzelheiten der von uns durchge-
führten Verarbeitung personenbezogener Daten und über Ihre diesbezüglichen 
Rechte. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet werden, richtet sich nach dem 
jeweiligen Auftrag.  

 

1. Namen und Kontaktdaten der Verantwortlichen, Information zu gemein-
sam für die Verarbeitung Verantwortlichen, Kontaktdaten des/der Da-
tenschutzbeauftragten 

Verantwortliche für die Datenverarbeitung sind gemeinsam:  

Hamburger Treuhand Gesellschaft Schomerus & Partner mbB 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Schomerus & Partner mbB 
Steuerberater Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer 

Kontaktdaten jeweils: 

Deichstraße 1 � 20459 Hamburg 

Telefon: +49 (0)40 37 601-00 Telefax: +49 (0)40 36 601-199 
E-Mail: info@schomerus.de 

Schomerus & Partner mbB Berlin 
Steuerberater Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer 

Kontaktdaten: 

Bülowstraße 66 � 10783 Berlin 

Telefon: +49 (0)30 23 60 88 60 � Telefax: +49 (0)30 23 60 88 66 199 
Mail:npo@schomerus.de 

Information zu gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortlichen:  

Die Datenverarbeitung im Rahmen von Mandatsverhältnissen wird ganz oder 
teilweise von den vorgenannten Gesellschaften gemeinsam erbracht, die hier-
für gemeinsame Server und IT-Leistungen nutzen und die Zwecke der Verar-
beitung personenbezogener Daten sowie die Mittel hierzu gemeinsam festge-
legen. Die Gesellschaften gelten daher als „Gemeinsam für die Verarbeitung 
Verantwortliche“ i.S.v. Art. 4 Nr. 7 i.V.m. Art. 26 Abs. 1 S. 1 DS-GVO.  

Wir haben in einer Vereinbarung festgelegt, dass generell die „Hamburger 
Treuhand Gesellschaft Schomerus & Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft“ dafür zuständig ist, unsere Pflichten gemäß der DS-GVO zu erfüllen, 
insbesondere hinsichtlich der Rechte der betroffenen Personen und Informati-
onspflichten. In näher festgelegten Einzelfällen kann eine andere Gesellschaft 
zuständig sein, wenn sie mit dem betreffenden Vorgang am engsten verbunden 
ist (bspw. als Partei eines bestimmten Vertrages).  

Jegliche Anliegen im Zusammenhang mit dem Datenschutz und Ihren Rechten 
als betroffene Person können Sie selbstverständlich an jede unserer Gesell-
schaften bzw. Ihre jeweiligen Ansprechpartner und/oder unsere(n) Daten-
schutzbeauftragte(n) richten.  

Unsere(n) Datenschutzbeauftragte(n) erreichen Sie unter: 

Hamburger Treuhand Gesellschaft Schomerus & Partner mbB 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
- Datenschutzbeauftragter - 
Deichstraße 1 
20459 Hamburg 

E-Mail: datenschutz@schomerus.de 

2. Verarbeitung personenbezogener Daten und deren Zwecke sowie 
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung, insbesondere berechtigte 
Interessen unsererseits 

Eine Verarbeitung personenbezogener Daten durch uns erfolgt in erster Linie 
aufgrund eines Auftrags (Mandatierung) und zum Zwecke der Erfüllung des 
entsprechenden Vertrages. Daneben kann eine Datenverarbeitung auch auf-
grund einer von Ihnen erteilten Einwilligung und/oder zur Wahrung unserer be-
rechtigten Interessen erfolgen. 

a) Zur Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung vorvertragli-
cher Maßnahmen 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur Vertragserfüllung in-
folge der Aufträge (Mandatierungen), die einer der nachfolgenden Gesellschaf-
ten erteilt werden: 

Schomerus & Partner mbB  
Steuerberater Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer 

Hamburger Treuhand Gesellschaft Schomerus & Partner mbB  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Schomerus & Partner mbB Berlin  
Steuerberater Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer 

Ebenso kann eine Datenverarbeitung zu dem Zweck erfolgen, vorvertragliche 
Maßnahmen durchzuführen, die zur Anbahnung bzw. zum Abschluss eines 
derartigen Auftrages bzw. Mandatsverhältnisses notwendig sind. 

Gegenstand der Aufträge ist insbesondere die Wirtschaftsprüfung, Steuer- und 
Rechtsberatung, Geschäftsbesorgung und Prozessführung. Für den Umfang 
der von uns zu erbringenden Leistung und der insoweit erforderlichen Daten-
verarbeitung ist stets der erteilte (Einzel-)Auftrag maßgebend. Die weiteren 
Einzelheiten zu den Zwecken der jeweils erforderlichen Datenverarbeitungen 
können Sie daher den zugehörigen Vertragsunterlagen und Auftragsbedingun-
gen entnehmen.  

Wenn Sie uns mandatieren, erheben wir typischerweise folgende Informatio-
nen: 

Anrede sowie Vor- und Nachname, Anschrift, eine gültige E-Mail-Ad-
resse, Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk) sowie Informa-
tionen, die für die Erfüllung des Mandats notwendig sind. 

Die Erhebung dieser Daten erfolgt, um Sie als unseren Mandanten identifizie-
ren zu können, um Sie angemessen beraten und vertreten zu können, zur Kor-
respondenz mit Ihnen, zur Rechnungsstellung und zur Abwicklung von evtl. 
vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der Geltendmachung etwaiger An-
sprüche gegen Sie. 

Rechtsgrundlage:  Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe b) DS-GVO  

b) Aufgrund Ihrer Einwilligung  

Soweit Sie uns gegenüber eine Einwilligung zur Verarbeitung der Sie betref-
fenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere Zwecke gegeben 
haben, begründet diese Einwilligung die Rechtmäßigkeit einer entsprechenden 
Verarbeitung. Dies gilt auch bzgl. der Verarbeitung sogenannter besonderer 
Kategorien personenbezogener Daten.  

Da jede Einwilligung sich auf einen oder mehrere individuelle Verarbeitungs-
zwecke bezieht, können diese nicht allgemeinverbindlich beschrieben werden. 
Diese Zwecke werden daher im Zusammenhang mit der Erteilung der jeweili-
gen Einwilligung erläutert.  

Eine erteilte Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen (auch dann, wenn Sie 
die Einwilligung bereits vor der Geltung der DS-GVO erteilt haben). Der Wider-
ruf einer Einwilligung gilt für die Zukunft, so dass die Rechtmäßigkeit von Da-
tenverarbeitungen unberührt bleibt, die aufgrund Ihrer Einwilligung und vor de-
ren Widerruf erfolgt sind.  

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe a) DS-GVO Art. 9 Abs. 2 Buch-
stabe a) DS-GVO (bei Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezoge-
ner Daten)  



 

  

 

c) Zur Wahrung unserer berechtigten Interessen 

Darüber hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten, soweit berechtigte 
Interessen vorliegen, bspw. in folgenden Fällen: 

• Direktwerbung  

Sofern eine Mandatsbeziehung besteht, nutzen wir die Kontaktdaten von 
Mandanten ggf. zu Zwecken der Direktwerbung, bspw. für eigene Veran-
staltungen. Dies dient dem berechtigten Interesse, im Rahmen bereits be-
stehender Kunden- bzw. Mandatsbeziehungen weitere eigene Angebote 
zu bewerben. Soweit Sie der Datenverarbeitung zum Zwecke der Direkt-
werbung widersprechen, erfolgt diese jedoch nicht mehr. 

• Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

Eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten kann erfolgen, soweit 
dies erforderlich ist, um Rechtsansprüche geltend zu machen, auszuüben 
oder zu verteidigen. Dies kann auch der Fall sein, wenn die Verarbeitung 
für die Verhinderung von Betrug erforderlich ist. Soweit eine solche Erfor-
derlichkeit besteht, liegt ein berechtigtes Interesse an der entsprechenden 
Datenverarbeitung vor, da ansonsten die Wahrnehmung der betreffenden 
Rechte verhindert würde.  

• Gewährleistung der IT-Sicherheit und des Hausrechts 

Eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten kann erfolgen, soweit 
dies zur Gewährleistung bzw. Aufrechterhaltung der IT-Sicherheit und des 
Hausrechts erforderlich ist. Sowohl die IT-Sicherheit als auch das Haus-
recht haben den Zweck, eine reibungslose Geschäftstätigkeit zu ermögli-
chen und den Schutz der vorhandenen Daten und Mandatsgeheimnisse 
zu sichern. Insoweit besteht ein berechtigtes Interesse wie auch eine ent-
sprechende Verpflichtung unsererseits.  

Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe f) DS-GVO  

3. Empfänger von Daten bzw. Kategorien von Empfängern  

Innerhalb unserer Gesellschaften erhalten diejenigen Mitarbeiter Zugriff auf 
Ihre personenbezogenen Daten, die diese zur Erfüllung der uns erteilten Auf-
träge bzw. darauf bezogener vorvertraglicher Maßnahmen, zur Erfüllung unse-
rer rechtlichen Verpflichtungen, zur Erfüllung unserer berechtigten Interessen 
und/oder zur Erfüllung der von Ihrer Einwilligung umfassten Zwecke benötigen. 
Dazu gehört auch ein Zugriff der Mitarbeiter der IT-Abteilung zu dem Zweck, 
die Funktionalität der Systeme und damit die Erfüllung der uns erteilten Auf-
träge wie auch die IT-Sicherheit zu gewährleisten. Ferner kann auch ein Zugriff 
durch die Schomerus Service GmbH zu Zwecken der Direktwerbung, bspw. für 
eigene Veranstaltungen oder Newsletter, erfolgen. 

Darüber hinaus erhalten von uns eingesetzte Dienstleister bzw. Erfüllungsge-
hilfen Zugriff auf personenbezogene Daten, soweit dies zur Erfüllung der ihnen 
übertragenen Aufgaben erforderlich ist und soweit sie sich uns gegenüber zur 
Verschwiegenheit und Einhaltung der Vertraulichkeit sowie zur Wahrung des 
Berufs-/Mandatsgeheimnisses verpflichtet haben. Insbesondere sind dies 
Dienstleister bzw. Erfüllungsgehilfen in den Kategorien IT-, Software- und Netz-
werkdienstleistungen, Telekommunikation, Aktenarchivierung, Papier- bzw. 
Aktenvernichtung, Logistik. 

Als Berufsgeheimnisträger sind wir zur Verschwiegenheit bzgl. aller mandats-
bezogenen Informationen verpflichtet. An weitere Empfänger werden Daten 
daher nur dann weitergegeben, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind oder 
wenn Sie hierzu Ihre Einwilligung erteilt haben. 

4. Übermittlung von Daten an Drittländer oder internationale Organisatio-
nen  

Eine Übermittlung von Daten an Drittländer (d.h. solche, die nicht zur EU oder 
zum EWR gehören) oder an internationale Organisationen findet grundsätzlich 
nicht statt.  

Ausnahmsweise kann eine solche Datenübermittlung stattfinden, 

• wenn Sie in diese Übermittlung ausdrücklich eingewilligt haben,  

• soweit dies zur Erfüllung eines Vertrages zwischen uns und Ihnen erfor-
derlich ist oder aber zum Abschluss bzw. zur Erfüllung eines Vertrages, 
der in Ihrem Interesse zwischen uns und einem Dritten geschlossen wer-
den soll (bspw. bei Mandaten mit Auslandsbezug),  

• soweit eine rechtliche Verpflichtung hierzu besteht (bspw. steuerrechtliche 
Meldepflichten), oder 

• soweit dies zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich ist. 

5. Speicherdauer bzw. Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer 

Eine Speicherung personenbezogener Daten erfolgt zunächst solange, wie 
dies zur Erfüllung des betreffenden Auftrags erforderlich ist. Darüber hinaus 
kann eine längere Speicherung aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen notwen-
dig sein, insbesondere aufgrund von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten für 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer (zehn Jahre nach Beendigung des Auftrags) 
und für Rechtsanwälte (sechs Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
das Mandat beendet wurde) sowie von handels- oder steuerrechtlichen Aufbe-
wahrungspflichten aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenord-
nung (AO), die eine Speicherung von bis zu zehn Jahren vorsehen. 

Weiterhin kann eine längere Speicherung bei Mandaten erfolgen, die als Dau-
erauftrag erteilt werden; insoweit werden Daten, die für mehrere Einzelaufträge 
benötigt werden können, für die Dauer des gesamten Auftragsverhältnisses 
gespeichert. 

Zudem kann eine längere Speicherung erfolgen, soweit dies zur Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist, 
bspw. zur Sicherung von Nachweisen. Die Dauer der Speicherung hängt in 
diesen Fällen von der gesetzlichen Verjährungsfrist des betreffenden An-
spruchs ab. Diese beträgt regelmäßig drei Jahre, gerechnet ab dem Ende des-
jenigen Jahres, in welchem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von 
den anspruchsbegründenden Umständen und der Person des Schuldners 
Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 

Soweit keine Speicherung aus einem der vorgenannten Gründe mehr erforder-
lich ist, werden die Daten gelöscht. 

6. Ihre Rechte als betroffene Person 

Sie haben bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten die fol-
genden Rechte: 

• Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) 

Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personen-
bezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über 
die Verarbeitungszwecke, die Kategorien der personenbezogenen Daten, 
die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt 
wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines 
Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder 
Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer 
Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Beste-
hen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 
und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen. 

• Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO) 

Sie haben das Recht, unverzüglich die Berichtigung von Daten zu Ihrer 
Person zu verlangen, die bei uns unrichtig gespeichert sind, oder deren 
Vervollständigung zu verlangen, soweit sie bei uns unvollständig gespei-
chert sind. 

• Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO) 

Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Aus-
übung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfül-
lung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Inte-
resses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich ist. 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) 

Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von 
Ihnen bestritten wird, soweit die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber 
die Löschung der Daten ablehnen, soweit wir die Daten nicht mehr benö-
tigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 



 

  

 

von Rechtsansprüchen benötigen, oder soweit Sie gemäß Art. 21 DS-
GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben. 

• Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) 

Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereit-
gestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren 
Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortli-
chen zu verlangen. 

• Recht auf jederzeitigen Widerruf einer erteilten Einwilligung  
(Art. 7 Abs. 3 i.V.m. Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchst. a) bzw. Art. 9 Abs. 2 
Buchst. a) DS-GVO) 

Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns 
zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf 
dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen, 
sofern diese nicht auf eine andere Rechtsgrundlage gestützt werden kann. 

• Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO i.V.m. § 19 
BDSG 2018) 

Sie haben das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren, 
wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten gegen die DS-GVO verstößt. In der Regel können Sie sich hier-
für an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeits-
platzes oder unseres Kanzleisitzes wenden. 

Zudem haben Sie ein 

Widerspruchsrecht (Art. 21 DS-GVO)  

Wenn wir Daten zu Ihrer Person aufgrund berechtigter Interessen verar-
beiten, können Sie dem aus Gründen widersprechen, die sich aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben. 

Außerdem können Sie einer Datenverarbeitung widersprechen, wenn wir 
diese zu Zwecken der Direktwerbung vornehmen. 

Zur Ausübung Ihrer Rechte nutzen Sie am besten die Kontaktdaten unse-
res/unserer Datenschutzbeauftragten (s.o. Ziffer 1.). Sie können sich aber auch 
über alle weiteren Kontaktdaten gemäß Ziffer 1. an uns wenden.  

7. Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten, Erforderlichkeit der Bereit-
stellung für einen Vertragsabschluss, mögliche Folgen einer Nichtbe-
reitstellung 

Soweit Sie uns einen Auftrag erteilen, müssen Sie uns aufgrund entsprechen-
der vertraglicher Mitwirkungspflichten diejenigen personenbezogenen Daten 
zur Verfügung stellen, die zur Erfüllung des Auftrages selbst erforderlich sind. 
Welche Daten insoweit im Einzelnen bereitgestellt werden müssen, hängt vom 
Inhalt des jeweiligen Auftrages ab. 

Darüber hinaus ist es bereits für den Vertragsschluss erforderlich, dass Sie uns 
die unter Ziffer 2. a) beschriebenen Daten zur Verfügung stellen, die zur Be-
gründung und Durchführung der Mandatsbeziehung erforderlich sind. 

Ohne die Bereitstellung der entsprechenden Daten können wir keinen Vertrag 
mit Ihnen schließen bzw. unsere vertraglichen Pflichten nicht erfüllen und Ihren 
Auftrag nicht ausführen.  
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